
 

 

 
 Pedelecs 

 
Vor wenigen Jahren waren Fahrräder mit 
Antriebsunterstützung im Straßenverkehr 
kaum vertreten, nunmehr drängen sie im-
mer stärker auf den Markt und erfreuen 
sich wachsender Beliebtheit über alle Al-
tersgruppen hinweg.    
 

Während die menschliche Tretleistung 
mit rund 100 Watt für eine Geschwindig-
keit von 15 km/h ausreicht, können Fahr-
räder mit einer zusätzlichen Antriebsun-
terstützung von 250 Watt schnell Tempo 
25 erreichen. 
 

Fahrräder mit Antriebsunterstützung wer-
den als Pedelec (Pedal Electric Cycle) 
bezeichnet, bei denen ein Elektromotor 
Rad Fahrende während des Tretvor-
gangs in Abhängigkeit von der Pedalkraft 
oder Trittfrequenz unterstützt. Folgende 
Bauarten sind zu unterscheiden: 
 
Pedelec   
 

Kennzeichnend für ein Pedelec ist die 
Antriebsunterstützung während des Tre-
tens  mittels eines Elektromotors bis zu 
einer Geschwindigkeit von maximal 25 
km/h (sogenannte Pedelecs 25). 
 

Pedelecs sind Maschinen im Sinne der 
Maschinenrichtlinie der Europäischen 
Union, bei denen bei der Bereitstellung 
auf dem Markt die grundlegenden Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzanforder-
ungen des Anhangs I der Maschinen- 

richtlinie erfüllt sein müssen. Dem Pedelec 
sind  eine Konformitätserklärung und eine 
Betriebsanleitung in deutscher Sprache 
beizufügen. Zudem ist das CE-Kennzeich-
en am Fahrrad anzubringen.  
 

 

 
 

 

 
Abb. CE-Kennzeichen 
 

Pedelecs mit einer elektromotorischen 
Anfahr- oder Schiebehilfe bis 6 km/h oder 
ohne eine solche Hilfe sind den 
Fahrrädern verkehrsrechtlich gleichge-
stellt. D. h., es werden weder Führerschein 
noch Versicherungskennzeichen und auch 
keine Zulassung benötigt. Eine Helmpflicht 
oder Altersbeschränkung besteht, wie 
auch bei Fahrrädern, ebenfalls nicht. 
 
Neben den formellen und sicherheitstech-
nischen Anforderungen der EU-
Maschinenrichtlinie sind für den Betrieb 
der Pedelecs die Regelungen der StVZO* 
zu beachten. Hiernach dürfen diese im 
Straßenverkehr nur benutzt werden, wenn 
sie u. a. leicht lenkbar sind, eine 
helltönende Glocke, zwei vonein-ander 
unabhängige Bremsen und licht-
technische Einrichtungen haben. 
  
*Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung 

 

S-Pedelec 
 
Die Antriebsunterstützung erfolgt wie bei 
Pedelecs 25 mittels eines Elektromotors 
während des Tretens, allerdings  bis zu 
einer Geschwindigkeit von 45 km/h.  
  
 
E-Bike 
 

Der Antrieb erfolgt über einen Elektroan-
trieb, der z. B. durch einen Drehgriff oder 
Schaltknopf reguliert wird, auch ohne da-
bei in die Pedale zu treten. Hierdurch wird 
eine Geschwindigkeit von bis zu 20 km/h 
erreicht, jedoch sind mit zusätzlicher Mus-
kelkraft höhere Geschwindigkeiten mög-
lich. 
 
Sowohl S-Pedelecs als auch E-Bikes sind 
keine Maschinen nach der EU-
Maschinenrichtlinie und gelten nicht als 
Fahrräder im rechtlichen Sinne. Sie gehö-
ren zu der Klasse der Kleinkrafträder und 
benötigen ein Versicherungskennzeichen 
und eine Betriebserlaubnis. 



 

 

Beim Kauf beachten  
 

Beim Kauf eines Pedelecs 25 sollten Sie 
vorrangig darauf achten, dass   
 
 das Fahrrad mit einem CE-Zeichen 

versehen, 
 
 dem Fahrrad eine Betriebsanleitung in 

deutscher Sprache  und  
 
 eine Konformitätserklärung beigefügt  

 
sind. 
 
Die Staatlichen Gewerbeaufsichtsämter 
des Landes Niedersachsen überwachen 
die Einhaltung der Anforderungen des 
Produktsicherheitsgesetzes und der da-
rauf gestützten Verordnungen.  
Hierzu gehört auch die Maschinenverord-
nung, mit der die EU-Maschinenrichtlinie 
in Deutschland umgesetzt worden ist. 
    
Sollten Sie Fragen zu Pedelecs  haben, 
so wenden Sie sich bitte an diese Dienst-
stellen.  
  
Für Informationen rund um den techni-
schen Verbraucherschutz stehen Ihnen 
die umseitig genannten Dienststellen der 
Gewerbeaufsichtsverwaltung sowie das 
Internet unter: 
www.gewerbeaufsicht.niedersachsen.de 
zur Verfügung. 
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